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1 Aufgabenstellung 

Die windtest grevenbroich gmbh (wtg) erhielt 2018-03-14 von dem Melatener Sträßchen Be-
triebs GbR den Auftrag zur Erstellung eines Gutachtens zur Ermittlung der zu erwartenden 
Schallimmissionen für das Neubaugebiet "Am Melatener Sträßchen", Gemarkung Waldfeucht, 
verursacht durch 28 Windenergieanlagen (WEA) sowie dem Gewerbegebiet Bocket und die in 
Planung befindliche Kartoffellagerhalle. 

Die Berechnungen sollen Auskunft darüber geben, ob von der gegenständlichen, schalltechni-
schen Belastung schädliche Umwelteinwirkungen durch Geräusche gemäß TA Lärm [II] ausge-
hen können. 

Hierbei ist anzumerken, dass die TA Lärm [II] Anwendung findet bei der Beurteilung des Ein-
flusses bereits genehmigter und bestehender Anlagen auf im Zubau bzw. in der Planung be-
findliche Immissionsorte. 

Bei den zu berücksichtigenden Windenergieanlagen handelt es sich im Sinne der 
4. BImSchV [III] (Anhang 1.6), um 28 WEA. Entsprechend der Nomenklatur der TA Lärm [II] 
stellen diese WEA sowie das Gewerbegebiet und die Kartoffellagerhalle die schalltechnische 
Gesamtbelastung der Immissionspunkte dar. 

In dem gegenständlichen Gutachten wird davon ausgegangen, dass die existierenden WEA im 
Dauerbetrieb betrieben werden. Maßgebend für die Beurteilung ist die TA Lärm [II], nach wel-
cher die Tag- und Nacht- Immissionsrichtwerte eingehalten werden müssen. 

Aufgrund der i. d. R. niedrigeren Immissionsrichtwerte für den Nachtzeitraum, stellen diese die 
höhere Anforderung an die relevanten Anlagen dar.  

Ausschlaggebend ist die volle Nachtstunde mit dem höchsten Beurteilungspegel, zu welchem 
die zu beurteilenden Anlagen relevant beitragen. Die Beurteilungszeit „Nacht“ beginnt um 
22:00 Uhr und endet um 06:00 Uhr am Folgetag. 

Die Beurteilungszeit „Tag“ hingegen beginnt um 06:00 Uhr und endet um 22:00 Uhr. 
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2 Grundlagen 

2.1 Angewandte Gesetze, Richtlinien und Empfehlunge n 

� Gesetzliche Grundlage für die Schallimmissionsprognose ist das Bundes-Immissions-
schutzgesetz (BImSchG) [III]. 

� Zur Konkretisierung der Pflichten aus § 5 BImSchG wird die „Technische Anleitung zum 
Schutz gegen Lärm“ (TA Lärm) [II] herangezogen. 

� Die Ausbreitung des Schalls wird gemäß TA Lärm nach DIN ISO 9613-2 [IV] sowie deren 
Erweiterung zum Interimsverfahren [V] berechnet. 

� Für die akustische Vermessung von WEA stellt die Technische Richtlinie Teil 1 Rev. 18 
(TR 1) [VI] den Stand der Technik dar. 

� Die nach TA Lärm [II] geforderte Angabe zur Qualität des Prognosemodells orientiert sich 
generell an den Empfehlungen des Länderausschuss für Immissionsschutz (LAI) [X] sowie 
dem nachfolgenden Entwurf zum Interimsverfahren [XI].  

� Anforderung an Art und Umfang der Qualität werden in [II] nicht näher beschrieben. Dies 
hat zur Folge, dass die Beurteilung bei Genehmigungsbehörden unterschiedlich 
gehandhabt wird. Aus diesem Grund wird zusätzlich der Windenergieerlass des 
Landesumweltamtes NRW [XIV] sowie der Erlass zur Einführung der neuen LAI-Hinweise 
[XV] berücksichtigt.  

� Für den Vergleich der berechneten Schallimmissionsparameter zu den festgelegten Richt-
werten wird, entsprechend den Empfehlungen des LAI, die Rundungsregel gemäß 
DIN 1333 [IX] angewendet. Dies bedeutet, dass ein Vergleich zwischen ganzzahlig gerun-
deten Werten erfolgt. 

Hinweis zur korrekten Rundung der Berechnungsergebnisse entsprechend 
Windenergiehandbuch [XXI]: 

"Da die Berechnung des Beurteilungspegels eine Logarithmierung umfasst, ergibt sich stets 
eine Zahl mit (potenziell unendlich) vielen Nachkommastellen, so dass eine Rundung mathe-
matisch unerlässlich ist. [...] Dabei darf außerdem nicht vergessen werden, dass die derzeitige 
Prognoserechnung mit einer Unsicherheit von 1,5 dB belastet ist, so dass bereits die erste 
Nachkommastelle nur noch eingeschränkt trägt und die weiteren Nachkommastellen physi-
kalisch bedeutungslos sind, auch schon deshalb, weil Schallpegeldifferenzen in dieser Größen-
ordnung um zwei Größenordnungen zu gering sind, um wahrgenommen zu werden. Bereits in 
der ersten Nachkommastelle sind Abweichungen von 0,1 bis 0,2 dB(A) zwischen verschieden-
en Berechnungsprogrammen möglich, die durch die über die Vielzahl der einzelnen Teilberech-
nungsschritte der komplexen Modellrechnung erfolgenden internen Rundungen verursacht 
werden. Die zweite Nachkommastelle ist neben den physikalischen Aspekten daher auch rein 
berechnungspraktisch völlig unbelastbar."  

Aufgrund der Tatsache, dass im Berechnungsprogramm WindPRO [XII] eine kaufmännische 
Rundung durchgeführt wird, wird in den detaillierten Berechnungsergebnissen eine zweite 
Nachkommastelle angegeben. Diese wird jedoch, für die Darstellung der Ergebnisse aus den 
oben genannten Gründen vernachlässigt. 

Anmerkung: Die angegebene Unsicherheit entstammt dem bisher angewandten alternativen 
Verfahren entsprechend [IV]. Die Schlussfolgerungen bezüglich der Nachkommastellen gelten 
jedoch ebenfalls für das Interimsverfahren. 
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2.2 Standortbeschreibung 

Das Neubaugebiet "Am Melatener Sträßchen" im Waldfeucht befindet sich im Bundesland 
Nordrhein-Westfalen etwa 7 km westlich der Stadt Heinsberg. 

Die Umgebung des Standortes besteht aus flachen, landwirtschaftlich genutzten Flächen. Sie 
ist im Umkreis von mehreren Kilometern mäßig besiedelt, vorwiegend in Form einzelner Häuser 
und Gehöfte sowie kleinerer Dörfer und Ortschaften. Die Ortschaften Frilinghoven (ca. 0,8 km 
östlich), Bocket (ca. 0,8 km südsüdöstlich), Koningsbosch (ca. 1,9 km südwestlich) und Echter-
bosch (ca. 1,3 km nordwestlich) befinden sich in mittelbarer Nähe zum geplanten Neubauge-
biet.  

Das Areal der bestehenden WEA und der Immissionspunkte sind auf einer geodätischen Höhe 
von 65 m bis 71 m ü. NN gelegen. 

2.3 Beschreibung der Immissionspunkte 

Die Immissionspunkte wurden durch den Auftraggeber ausgewählt (siehe Tabelle 1 und 
Abbildung 1). Entsprechend den Planunterlagen soll von einem allgemeinen Wohngebiet aus-
gegangen werden. Daraus resultiert ein Immissionsrichtwert (IRW) für die Nachtstunden (22:00 
bis 06:00 Uhr) von 40 dB und für die Tagesstunden (06:00 bis 22:00 Uhr) von 55 dB. 

Die Aufpunkthöhe aller Immissionspunkte wird gemäß der DIN 45645-1 [VIII] mit 4 m über 
Grund angenommen. 

Anmerkung: Die IRW für den Zeitraum „Tag“ werden durch die Belastung der gegenständlichen 
Parkkonfiguration sicher eingehalten, deshalb wird im Folgenden nur der Zeitraum „Nacht“ wei-
ter betrachtet bzw. dargestellt. 

Tabelle 1: Angaben zu den Immissionspunkten 

Koordinatensystem: 
UTM WGS84, Zone 32 

Wind-
PRO 

IP 
Bezeichnung des IP Einstufung 

Nacht-
IRW [dB]  

Rechtswert [m]  Hochwert [m] 

A MP1 allgem. Wohngeb. 40 289.049 5.661.183 

B MP2 allgem. Wohngeb. 40 289.098 5.661.203 

C MP3 allgem. Wohngeb. 40 289.148 5.661.138 

D MP4 allgem. Wohngeb. 40 289.123 5.661.095 

E MP5 allgem. Wohngeb. 40 289.073 5.661.054 

F MP6 allgem. Wohngeb. 40 289.033 5.661.087 

G MP7 allgem. Wohngeb. 40 288.976 5.661.129 

H MP8 allgem. Wohngeb. 40 289.074 5.661.129 
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Abbildung 1: Immissionspunkte "Am Melatener Sträßchen" 

2.3.1 Angaben zu geplanten Schallschutzmaßnahmen, B ebauung, Bewuchs 

Es sind keine Schallschutzmaßnahmen geplant.  

Umgebungsbedingte Einflüsse wie Absorption durch standortbedingte Vegetation oder Ab-
schirmung durch vorgelagerte Gebäude an den relevanten Immissionspunkten werden im Sin-
ne einer „Worst – Case“ Berechnung nicht berücksichtigt.  
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2.4 Beschreibung der Emissionsquellen  

2.4.1 Akustische Quellen einer Windenergieanlage 

Akustisch betrachtet setzt sich eine im Betrieb befindliche WEA aus mehreren Einzelschall-
quellen zusammen. Zu nennen sind hier z. B. Komponenten wie Generator, Getriebe und Hyd-
raulikpumpen (falls vorhanden), Lüfteranlagen und Transformatoren, welche sowohl über die 
Öffnungen in der Gondel und im Turm direkt, als auch durch Körperschallübertragung über 
Maschinenhaus, Blätter und Turm Geräusche abstrahlen.  

Aerodynamisch bedingte Geräusche durch die Rotorblätter stellen eine weitere wesentliche 
Schallquelle dar. Diese Geräusche sind in der Regel breitbandig und vorrangig von der Blatt-
spitzengeschwindigkeit, den Blattprofilen und der Betriebsführung abhängig. 

Die betriebsbedingten Geräusche einer WEA können ton- und/oder impulshaltig sein. 

2.4.2 Akustische Kenngrößen von Windenergieanlagen 

Im Rahmen einer akustischen Vermessung einer WEA nach Technischer Richtlinie [VI] werden 
alle „normalen“ Geräusche im Wert des A-bewerteten Schallleistungspegels (LWA) zusammen-
gefasst. Besondere Auffälligkeiten wie z. B. Tonhaltigkeit oder Impulshaltigkeit werden explizit 
genannt und numerisch als Zuschläge zum Schallleistungspegel angegeben. Die Geräuschent-
wicklung einer WEA, ggf. auch Auffälligkeiten (ton- oder und impulshaltig), sind abhängig von 
der Windgeschwindigkeit. Daher sind zu den akustischen Kenngrößen einer WEA immer An-
gaben von zugehöriger Windgeschwindigkeit und Messhöhe der Windgeschwindigkeit notwen-
dig. 

2.4.3 Immissionsrelevanter, A-bewerteter Schallleis tungspegel (L WA), Zuschläge 
für Ton- und Informationshaltigkeit (K T) sowie Impulshaltigkeit (K I) 

Für die Berechnung wird der immissionsrelevante Schallleistungspegel LWA einer WEA ver-
wendet. Dieser Pegel ist der Schallleistungspegel einer in Betrieb befindlichen WEA, der an 
den Immissionsorten den höchsten Beurteilungspegel beim bestimmungsgemäßen Gebrauch 
der Anlage erzeugt. Dieser wird bei WEA i. d. R bei einer Windgeschwindigkeit von bis zu 
10 m/s (auf 10 m Höhe) erreicht bzw. bei der Windgeschwindigkeit bei 95 % der Nennleistung, 
wenn dies unterhalb von 10 m/s (auf 10 m Höhe) der Fall ist. Mit dem Schallleistungspegel sind 
alle Schallquellen (inklusive Transformator) einer WEA berücksichtigt. 

2.4.4 Tieffrequenter Schall 

Obwohl nicht in allen Normen und Regelwerken der Frequenzbereich einheitlich fest definiert 
wird, lässt sich Schall im Frequenzbereich von 1 Hz bis 125 Hz im Allgemeinen als tieffrequent 
bezeichnen.  
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Gemäß TA Lärm [II] Abschnitt 7.3 sind tieffrequente Geräusche zu berücksichtigen, wenn das 
zu beurteilende Geräusch maßgebliche energetische Anteile im Frequenzbereich unterhalb 
90 Hz aufweist oder davon auszugehen ist. Obwohl bei der Beurteilung von Umwelteinwirkun-
gen durch tieffrequente Geräusche immer auf den Einzelfall abzustellen ist und die örtlichen 
Verhältnisse immer mit zu berücksichtigen sind, macht die TA Lärm [II] dennoch weitere Anga-
ben um dem Entstehen von potenziell schädlichen Umwelteinwirkungen vorzubeugen. Im An-
hang A.1.5 von [II] werden einige Schallquellen aufgeführt, die erfahrungsgemäß maßgeblichen 
Schall im tieffrequenten Bereich emittieren und bei denen vorsorgliche Maßnahmen getroffen 
werden sollten. 

WEA werden im Anhang A.1.5 nicht explizit aufgeführt und können darüber hinaus auch keiner 
der dort aufgelisteten Maschinenkategorien direkt zugeordnet werden.  

Obwohl das Betriebsgeräusch von WEA Schallanteile im tieffrequenten Bereich aufweist, sind 
diese typischerweise nicht derart ausgeprägt, um in immissionsrelevanter Entfernung (≥ 300 m) 
zu schädlichen Umwelteinwirkungen oder zu einer erheblichen Belästigung der Nachbarschaft 
gemäß [II], zu führen.  

Die wesentlichste Schallquelle bei WEA bilden die Rotorblätter, die typischerweise ein breit-
bandiges aerodynamisches Betriebsgeräusch emittieren, erfahrungsgemäß mit maßgeblichen 
Schallanteilen um ca. 500 Hz. 

Ferner, wird der Bereich von 1 Hz bis ca. 20 Hz gesondert unter der Benennung „Infraschall“ 
geführt. Dieser Schall liegt in einem Frequenzbereich der über das menschliche Gehör nicht 
mehr direkt wahrgenommen werden kann, aber für den der Mensch dennoch indirekt empfäng-
lich sein kann.  

Hierzu wurden in den Jahren 2002 bis 2011 mehrere Untersuchungen und Messungen an ver-
schiedenen gängigen WEA Typen durchgeführt. Im Informationsblatt UmweltWissen (UW) 117 
[XXII] des Bayerischen Landesamtes für Umwelt (LfU) und des Bayerischen Landesamtes für 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) werden diese Studien und Erkenntnisse aus den 
durchgeführten Messungen zusammenfassend aufgeführt. 

Entsprechend [XXII] wird von WEA Infraschall erzeugt, jedoch liegt dieser deutlich unterhalb 
der Wahrnehmungsgrenze und verursacht somit keine, für den Menschen schädlichen Einwir-
kungen. 

Auch neuere Veröffentlichungen zeigen, dass von WEA emittierte Schallimmissionen im Infra-
schallbereich deutlich unterhalb der menschlichen Wahrnehmungsschwelle liegen (Verweiß in 
[XIV] auf Fachinformation des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktor-
sicherheit von 2012-08-03 und auf die Literaturrecherche des Bundesumweltamtes „Machbar-
keitsstudie zu Wirkungen von Infraschall“ von 2014-06). Dies wird ebenfalls in der 2016-02 
veröffentlichten Untersuchung zum Thema „Tieffrequente Geräusche inkl. Infraschall von Wind-
kraftanlagen und anderen Quellen“ durch das LUBW (Landesanstalt für Umwelt, Messungen 
und Naturschutz Baden-Württemberg) bestätigt [XXV]. 
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2.4.5 Gesamtbelastung durch die existierenden Anlag en 

In der Abbildung 2 ist die Vorbelastung durch das Gewerbegebiet und die Kartoffellagerhalle 
dargestellt.  

Das Gewerbegebiet Bocket befindet sich etwa 250 m südöstlich des geplanten Neubaugebietes 
(siehe Abbildung 2). Um den Einfluss des Industriegebietes beurteilen zu können, wurden 
2018-04-06 die Baugenehmigungen der betroffenen Betriebe bei der Immissionsschutzbehörde 
des Kreises Heinsberg eingesehen. 

Im Gewerbegebiet sind zwei Betriebe (ALDI und REWE), die laut Baugenehmigung die Richt-
werte über Nacht einhalten müssen. Die ausschlaggebenden Immissionspunkte sind Frilingho-
ven 1+3. Diese Immissionspunkte befinden sich etwa 250 m östlich dieser Betriebe. Aufgrund 
der Entfernung des Wohngebietes von mehr als 500 m zu diesen Betrieben werden die Betrie-
be keine Einwirkung auf das Wohngebiet haben. Die beiden Betriebe werden daher nicht als 
relevant bewertet und werden in den Berechnungen nicht berücksichtigt. 

Schallimmissionen durch Fahrzeugbewegungen auf dem Gelände des bestehenden landwirt-
schaftlichen Betriebes (zwischen Melatenstraße und Bocketer Weg) im Nachtzeitraum können 
vernachlässigt werden. Diese Einschätzung beruht auf der Annahme, dass im Jahresmittel zwei 
Fahrten pro Tag im Nachtzeitraum mit einer Geschwindigkeit von maximal 30 km/h stattfinden. 
Weiterhin muss eine geplante Kartoffelhalle auf dem gleichen Grundstück berücksichtigt wer-
den. Zum Zeitpunkt der Datenerhebung war die Platzierung der Lüftungsanlagen nicht bekannt. 
Aus diesem Grund wurde auf Basis der existierenden Vorbelastung ein maximal möglicher E-
missionswert für die Lüftungsanlagen abgeschätzt. Um sicher zu stellen, dass der geplante 
Richtwert von 40 dB eingehalten wird, dürfen die Lüftungsanlagen am nächstgelegenen Immis-
sionspunkt einen maximalen Beurteilungspegel von 38 dB (inkl. aller Unsicherheiten) verursa-
chen.  

Weitere Vorbelastungen innerhalb des angrenzenden Mischgebietes können anhand der 
Standortbesichtigung ausgeschlossen werden. 
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Abbildung 2: Übersicht Vorbelastung "Am Melatener Sträßchen" 

Die bereits bestehenden bzw. geplanten WEA am Standort Waldfeucht befinden sich im unmit-
telbaren Umfeld des Neubaugebietes "Am Melatener Sträßchen" und müssen gemäß TA Lärm 
[II] als Vorbelastung berücksichtigt werden. Die Tabelle 2 fasst die Koordinaten und die schall-
technischen Kennwerte der bestehenden WEA zusammen. 

Die Bestimmung der zu berücksichtigenden Vorbelastung durch weitere WEA am Standort, 
erfolgt gemäß TA Lärm (Kapitel 3.2.1, Abs. 6) anhand von vorliegenden schalltechnischen 
Messberichten (siehe Anhang). 

Tabelle 2: Angaben zur Gesamtbelastung  

Leistung  
[kW] 

LWA
1) 

[dB] 
Koordinatensystem: 

UTM WGS84, Zone 32 Be-
zeich-
nung 

WEA-Typ 
Naben-
höhe 
[m] Tag Nacht Tag Nacht Rechtswert 

[m] 
Hochwert 

[m] 

WEA 1 MD 77 85 1.500 1.500 104,5 104,5 287.988 5.658.540 

WEA 2 MD 77 85 1.500 1.500 104,5 104,5 288.473 5.658.702 

WEA 3 E-66/18.70 114 1.800 1.800 104,4 104,4 288.258 5.658.409 

WEA 4 E-66/18.70 114 1.800 1.800 104,4 104,4 288.688 5.658.390 

WEA 5 E-66/18.70 65 1.800 1.800 104,4 104,4 288.092 5.660.000 

WEA 6 E-66/18.70 65 1.800 1.800 104,4 104,4 287.997 5.659.789 

WEA 17 E-66/18.70 65 1.800 1.800 104,4 104,4 288.427 5.659.838 

WEA 8 E-66/18.70 65 1.800 1.800 104,4 104,4 288.523 5.659.617 

WEA 9 E-66/18.70 65 1.800 1.800 104,4 104,4 288.189 5.660.215 

1) Obere Vertrauensbereichsgrenze bereits aufaddiert (s. Kapitel 3.2) 
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Fortsetzung der Tabelle 2 

Leistung  
[kW] 

LWA
1) 

[dB] 
Koordinatensystem: 

UTM WGS84, Zone 32 Be-
zeich-
nung 

WEA-Typ 
Naben-
höhe 
[m] Tag Nacht Tag Nacht Rechtswert 

[m] 
Hochwert 

[m] 

WEA 10 D6/62 68,5 1.000 1.000 100,2 100,2 288.257 5.659.062 

WEA 11 V112 140 3.000 3.000 106,2 104,9 288.084 5.659.468 

WEA 12 V112 140 3.000 3.000 106,2 106,2 288.509 5.659.312 

WEA 13 V112 140 3.000 3.000 106,2 106,2 287.935 5.659.161 

WEA 14 V112 119 3.000 3.000 106,3 106,3 287.730 5.658.836 

WEA 15 E-82 E2 108,4 2.300 2.300 105,4 105,4 288.134 5.658.826 

WEA 16 V80 100 2.000 2.000 105,5 105,5 290.273 5.658.344 

WEA 17 V80 100 2.000 2.000 105,5 105,5 290.767 5.658.534 

WEA 18 V80 100 2.000 2.000 105,5 105,5 290.657 5.658.123 

WEA 19 V80 100 2.000 2.000 105,5 105,5 291.208 5.658.309 

WEA 20 V80 100 2.000 2.000 105,5 105,5 291.396 5.658.005 

WEA 21 V80 100 2.000 2.000 105,5 105,5 290.534 5.657.750 

WEA 22 V80 100 2.000 2.000 105,5 105,5 291.015 5.657.653 

WEA 23 V80 100 2.000 2.000 105,5 105,5 291.622 5.657.643 

WEA 24 V80 100 2.000 2.000 105,5 105,5 291.785 5.657.308 

WEA 25 N149/4.500 125 4.500 2.800 108,2 98,6 290.583 5.658.824 

WEA 26 N149/4.500 125 4.500 2.800 108,2 98,6 290.876 5.659.133 

WEA 27 N149/4.500 125 4.500 2.800 108,2 98,6 291.170 5.658.855 

WEA 28 N149/4.500 125 4.500 2.800 108,2 98,6 288.611 5.658.981 

1) Obere Vertrauensbereichsgrenze bereits aufaddiert (s. Kapitel 3.2) 

Für die bestehenden REpower WEA (Nr. 1 und 2) des Typs MD77 liegt für den offenen (leis-
tungsoptimierten) Betriebsmodus das Hersteller-Dokument D-1.2-VM.SM.04-A-A [XXVII] vor, 
welches die Bestimmung der Schallemissionsparameter dieses WEA-Typs aus drei Einzelmes-
sungen nachweist. 

Für die bestehenden ENERCON WEA (Nr. 3 bis 9) des Typs E-66/18.70 liegt für den offenen 
(leistungsoptimierten) Betriebsmodus der Prüfbericht KCE 26207-2 [XXVIII] vor, welcher die 
Bestimmung der Schallemissionsparameter dieses WEA-Typs aus drei Einzelmessungen nach-
weist. 

Für die bestehenden DeWind WEA (Nr. 10) des Typs D6/62 liegen für den offenen (leistungs-
optimierten) Betriebsmodus die Messberichte RWTUEV_3-3-908-1999-DB-60026, 
RWTUEV_3-3-908-1999-DB-60036 und RWTUEV_3-3-908-1999-DB-60037 [XXIX] vor, welche 
die Bestimmung der Schallemissionsparameter dieses WEA-Typs aus jeweils einer Einzelmes-
sung nachweisen. 
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Für die bestehende Vestas WEA (Nr. 11; Nabenhöhe 140 m) des Typs V112 3.000 liegt für den 
schallreduzierten Betriebsmodus (Level 2) der Messbericht GLGH-4286 12 10112 258-A-0006-
A [XXX] vor, welcher die Bestimmung der Schallemissionsparameter dieses WEA-Typs aus 
drei Einzelmessungen nachweist. 

Für die bestehenden Vestas WEA (Nr. 12 und 13; Nabenhöhe 140 m) des Typs V112 3.000 
liegt für den offenen (leistungsoptimierten) Betriebsmodus der Messbericht GLGH-
4286 12 10112 258-A-0003-C [XXXI] vor welcher die Bestimmung der Schallemis-
sionsparameter dieses WEA-Typs aus drei Einzelmessungen nachweist. Da bei dieser WEA 
der maximale LWA nicht bei 95 % der Nennleistung liegt, wurde, auf Basis dieses Berichtes, 
der Schallleistungspegel für die Nabenhöhe von 119 m anhand einer Nabenhöhenumrechnung 
bestimmt (WEA Nr. 14). 

Für die bestehende ENERCON WEA des Typs E-82 E2 (WEA 15) liegt für den offenen (leis-
tungsoptimierten) Betriebsmodus der Prüfbericht KCE 211376-01.01 [XXXII] vor, welcher die 
Bestimmung der Schallemissionsparameter dieses WEA-Typs aus drei Einzelmessungen nach-
weist. 

Für die bestehenden Vestas WEA (Nr. 16 bis 24) des Typs V80 liegt für den offenen (leis-
tungsoptimierten) Betriebsmodus der Bericht WT 3718/04 [XXXIII] vor, welcher die Bestim-
mung der Schallemissionsparameter dieses WEA-Typs aus drei Einzelmessungen nachweist. 

Für die als Vorbelastung zur berücksichtigen geplanten WEA des Typs Nordex N149 (WEA 25 
bis 28) liegt, für den leistungsoptimierten Betriebsmodus (Mode 0) und den leistungsreduzierten 
bzw. schalloptimierten Betriebsmodus (Mode 17) das Hersteller-Dokument E0004269930 
[XXVI] vor. Aus diesem geht hervor, dass der geplante WEA-Typ schalltechnisch berechnet 
wurde. Die maximalen LWA betragen für die Nabenhöhe von 125 m 106,1 dB (Mode 0) und 
96,5 dB (Mode 17). 

Aufgrund der großen Entfernung zum Standort Waldfeucht werden die bestehenden Nordex 
WEA des Typs N117/2400 (Windpark Pütt) im vorliegenden Gutachten nicht berücksichtigt. Die 
zu berücksichtigenden IP liegen, gemäß [II] deutlich außerhalb des Einwirkungsbereiches der 
bestehenden Nordex WEA. 

Für die bestehenden WEA lagen keine, vom Hersteller berechneten Oktavspektren für die je-
weiligen Betriebsmodi vor. Die Ersatzspektren wurden von wtg gemäß den LAI-Hinweisen [XI] 
anhand der in ihrer Genehmigung festgelegten Schallleistungspegel berechnet. Eine Ergebnis-
darstellung zur Überprüfung erfolgt im Anhang 5.7. 
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3 Bestimmung der Schallimmissionen 

3.1 Berechnungs- und Beurteilungsverfahren 

Die Berechnung der Schallausbreitung wird, gemäß TA Lärm [II] nach DIN ISO 9613-2 [V] 
durchgeführt. Hinsichtlich des in der TA Lärm [II] und der Technischen Richtlinie 1 [VI] aufge-
führten Verfahrens, erfolgt die Berechnung in diesem Gutachten frequenzabhängig, als detail-
lierte Prognose für freie Schallausbreitung. 

Die Berücksichtigung der Bodendämpfung wird gemäß den LAI Hinweisen [XI] durchgeführt. 

Unterschiede in der Schallausbreitung für verschiedene meteorologische Bedingungen werden 
nicht berücksichtigt. Stattdessen wird konservativ von schallausbreitungsgünstigen Bedingun-
gen ausgegangen, d.h. der Meteorologiefaktor C0  wird gemäß DIN ISO 9613-2 [IV] mit 0 dB 
angenommen. 

Unberücksichtigt bleibt jedoch die windrichtungsabhängige Ausbreitung des Schalls. In den 
Berechnungen wird von einem worst-case Fall ausgegangen, den es in der Realität so nicht 
gibt. Die Immissionen der einzelnen Immissionspunkte werden so berechnet, dass der IP von 
jeder Anlage aus gesehen in Mitwindrichtung steht. Dies würde bedeuten, dass der Wind 
gleichzeitig aus mehreren Richtungen kommen müsste. Die daraus resultierende Überschät-
zung der Verhältnisse dient als zusätzliche Sicherheit bei der Beurteilung. 

Zur Anwendung kommt das Softwareprogramm WindPRO (Version 3.1.633) [XII]. Eine WEA 
wird als eine ungerichtet, ins Freie abstrahlende Punktschallquelle betrachtet. Dementspre-
chend werden folgende Randbedingungen berücksichtigt: 

� Es wird eine frequenzselektive (oktavbandabhängige) Berechnung durchgeführt  

� Richtwirkungskorrektur: entsprechend den LAI Hinweisen [XI] mit 0 dB berücksichtigt 

� Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung: wird berücksichtigt (siehe Anhang) 

� Dämpfung aufgrund von Luftabsorption: wird berücksichtigt (siehe Anhang) 

� Dämpfung aufgrund des Bodeneffektes: entsprechend den LAI Hinweisen [XI] mit -3 dB 
berücksichtigt 

� Dämpfung aufgrund von Abschirmung: wird nicht berücksichtigt 

� Dämpfung aufgrund anderer Effekte: wird nicht berücksichtigt 
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3.2 Obere Vertrauensbereichsgrenze 

Entsprechend der TA Lärm [II] wird im folgenden Kapitel eine Aussage zur Qualität der vorlie-
genden Schallimmissionsprognose getroffen, welche unter dem Begriff obere Vertrauensbe-
reichsgrenze (OVG) zusammengefasst wird.  

Die OVG umfasst eine Bewertung der Zuverlässigkeit und Validität der Eingabedaten sowie der 
Richtigkeit und Präzision des Prognosemodells einschließlich der programmtechnischen Um-

setzung - diese spiegelt sich in der Gesamtstandardabweichung der Prognose σges ([XI], [XIX]) 
wieder 

Die Gesamtstandardabweichung der Prognose setzt sich wie folgt zusammen: 

σσσσ 222
ognPRges Pr++=  [dB] (Gl. 1) 

σges : Gesamtstandardabweichung der Prognose [dB] 

σR : Standardabweichung der Messergebnisse [dB] 

σP : Produktionsstandardabweichung, Produktstreuung [dB] 

σProgn : Standardabweichung der Prognosegenauigkeit [dB] 

Die Standardabweichung der Messergebnisse σR kennzeichnet die Streuung der Messwerte mit 
denen ein Schallleistungspegel typischerweise ermittelt wird. Sofern Messberichte vorliegen, 
die den Vorgaben der Technischen Richtlinie [VI] bzw. IEC [VII] entsprechen, wird, gemäß [XX], 

für die Standardabweichung der Messergebnisse σR ein Wert von 0,5 dB vergeben. Liegt hin-
gegen kein Messbericht vor, kann gemäß Windenergie-Hanbuch [XXI] eine maximale Stan-
dardabweichung von bis zu 3,0 dB vergeben werden. Die einzelnen Werte sind in Tabelle 3 und 
im Anhang (sofern Messberichte vorhanden) dargestellt. 

Die Produktionsstandardabweichung σP kennzeichnet die Streuung der Messwerte, die bei 

Wiederholungsmessungen an Maschinen gleicher Bauart und gleicher Serie aufgrund der in-
nerhalb der Serie zulässigen Fertigungstoleranzen auftritt. In Abhängigkeit der vorhandenen 
Eingangsdaten werden für alle betrachteten WEA entsprechende Produktions-Standardab-

weichungen berechnet. Liegt kein oder nur ein Messbericht vor, wird gemäß [XIX] ein σP von 
1,2 dB gewählt. Diese Werte werden ebenfalls in Tabelle 3 aufgeführt. 

Die Prognosegenauigkeit σProgn wird, in Anlehnung an die Norm DIN ISO 9613-2 Tabelle 5 [IV] 

mit ± 3 dB(A) beziffert. Hierin enthalten sind Unsicherheiten des Softwareprogramms, der Koor-
dinatenermittlung und der Umgebungsbedingungen. Die festgelegte Prognosegenauigkeit von 

± 3 dB ist nachfolgend als 2σ-Abweichung zu verstehen, woraus sich die Standardabweichung 

der Prognosegenauigkeit zu σProgn = 1 dB ergibt. 

Weiterhin enthält die OVG eine Aussage zur Wahrscheinlichkeit (Standardnormalvariable z), 
mit der ein prognostizierter Wert in Realität eingehalten wird. Unter der Annahme, dass prog-
nostizierte und real auftretende Messwerte im Mittel übereinstimmen, kann die OVG für den 
prognostizierten Beurteilungspegel folgendermaßen (Gleichung 2) geschätzt werden [XIX]. 
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Lo = Lm + z · σges  (Gl. 2) 

Lo : Obere Vertrauensbereichsgrenze des Beurteilungspegels [dB] 
Lm : Prognostizierter Beurteilungspegel [dB] 
z : Standardnormalvariable 

σges : Gesamtstandardabweichung der Prognose [dB], (siehe oben) 

Gemäß den vorweg genannten Empfehlungen, wird die gegenständliche Schallimmissions-
prognose mit einer Wahrscheinlichkeit auf Richtwerteinhaltung von 90 % geführt. D. h. der real 
auftretende Wert unterschreitet in 90 % aller Fälle die obere Vertrauensbereichsgrenze des 
prognostizierten Wertes. Unter den genannten Vorraussetzungen gilt für die Standardnormal-
variable z = 1,28.  

Entgegen dem oben beschriebenen Verfahren, wird in diesem Gutachten die OVG zu den ein-
zelnen LWA der jeweiligen WEA hinzuaddiert, um so die unterschiedlichen Betriebsmodi der 
jeweiligen WEA besser berücksichtigen zu können. Entsprechend den vorweg genannten An-
gaben ergeben sich für die WEA der Gesamtbelastung die in Tabelle 3 zu verwendenden LWA 
inklusive zusätzlicher OVG (vergl. Tabelle 2 Kap. 2.4.5). 

Tabelle 3: Unsicherheiten der Gesamtbelastung 

Status WEA-Typ Beurteilungs-
zeitraum 

σR 
[dB] 

σP 
[dB] 

σProgn  
[dB] 

σges 
[dB] 

OVG 
[dB] 

LWA
1) 

[dB] 

geplant N149 Tag (Mode 0) 
Nacht (Mode 17) 

0,52) 1,2 1,0 1,64 2,1 108,2 
98,6 

beste-
hend 

MD77 Tag 
Nacht 

0,5 0,4 1,0 1,19 1,5 104,5 

beste-
hend 

E-66/18.70 Tag 
Nacht 

0,5 0,2 1,0 1,14 1,5 104,4 

beste-
hend 

D6/62 Tag 
Nacht 

0,5 0,4 1,0 1,19 1,5 100,2 

beste-
hend 

V112 
NH: 140 m 

Tag (Level 0) 
Nacht (Level 2) 

0,5 0,2 1,0 1,14 1,5 106,2 
104,9 

beste-
hend 

V112 
NH: 119 m 

Tag 
Nacht 

0,5 0,2 1,0 1,14 1,5 106,3 

beste-
hend 

E-82 E2 Tag 
Nacht 

0,5 0,4 1,0 1,19 1,5 105,4 

beste-
hend 

V80 Tag 
Nacht 

0,5 0,4 1,0 1,19 1,5 105,5 

1) A-bewerteter LWA mit aufaddierter OVG 
2) Entgegen den Empfehlungen des Windenergie-Handbuchs [XXI] wird für diese WEA ein σR von 0,5 dB, wel-
ches dem σR eines vorliegenden Messberichts entspricht verwendet. Dies kann aufgrund einer Empfehlung des 
LANUV NRW [XXI] geschehen, „[…]…den Nachtbetrieb der WEA zunächst nicht zuzulassen und bis zur Vorlage 
eines Vermessungsberichts aufzuschieben.“ (S. Zusammenfassung). 
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3.3 Ergebnisse 

In Tabelle 4 sind die Beurteilungspegel für die schalltechnische Gesamtbelastung des Neubau-
gebietes "Am Melatener Sträßchen" am Standort Waldfeucht dargestellt. Die Anlagentypen, 
Nabenhöhen und Standortkoordinaten sowie die zu Grunde liegenden Schallleistungspegel der 
berücksichtigten WEA sind in den Tabelle 2 aufgelistet. 

Tabelle 4: Berechneter Immissionspegel „Nacht-Betrieb“ 

Wind-
PRO 

IP 

Bezeichnung 
des IP 

Nacht-
IRW [dB] 

Vorbelastung 
WEA1) 
[dB] 

Vorbelastung 
Kartoffellagerhalle  

[dB] 

Gesamt 
belastung 1) 

[dB] 

∆Lr2) 
 [dB]  

A MP1 40 38,6 - 38,6 -1,3 

B MP2 40 38,4 - 38,4 -1,5 

C MP3 40 38,6 38,0 41,3 1,3 

D MP4 40 38,9 38,0 41,4 1,4 

E MP5 40 39,2 - 39,2 -0,7 

F MP6 40 39,2 - 39,2 -0,7 

G MP7 40 39,1 - 39,1 -0,8 

H MP8 40 38,8 - 38,8 -1,1 
1) inkl. oberer Vertrauensbereichsgrenze (siehe Kap. 3.2) 

1) Pegeldifferenz zwischen GB und IRW 

In Tabelle 5 sind die, für die Bewertung der Ergebnisse ausschlaggebenden Beurteilungspegel 
für die Gesamtbelastung des Standortes Waldfeucht dargestellt. 

Tabelle 5: Beurteilungspegel „Nacht-Betrieb“ 

Wind-
PRO 

IP 

Bezeichnung 
des IP 

Nacht-
IRW [dB] 

Vorbelastung 
WEA1) 
[dB] 

Vorbelastung 
Kartoffellagerhalle  

[dB] 

Gesamt 
belastung 1) 

[dB] 

∆Lr2) 
 [dB]  

A MP1 40 39 - 39 -1 

B MP2 40 38 - 38 -2 

C MP3 40 39 38 41 1 

D MP4 40 39 38 41 1 

E MP5 40 39 - 39 -1 

F MP6 40 39 - 39 -1 

G MP7 40 39 - 39 -1 

H MP8 40 39 - 39 -1 
1) inkl. oberer Vertrauensbereichsgrenze (siehe Kap. 3.2) 

1) Pegeldifferenz zwischen GB und IRW 
 

Es ist zu berücksichtigen, dass die Kartoffellagerhalle an den nächstgelegenen Immissions-
punkten MP3 und MP4 des nachts (22:00 bis 06:00) nicht mehr als 38 dB verursachen.  

Unter Berücksichtigung, der Gesamtbelastung und der oberen Vertrauensbereichsgrenze in 
den verwendeten LWA der WEA werden an sechs von acht Immissionspunkten die Immissions-
richtwerte für den Beurteilungszeitraum „Nacht“ eingehalten.  
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An den IP MP3 und MP4 kommt es bei der Gesamtbelastung zu einer Überschreitung des 
nächtlichen IRW. Die Überschreitung des nächtlichen Immissionsrichtwertes beträgt 1 dB. 

Auszug TA Lärm [II] Punkt 3.2.1, Absatz 3:  „Unbeschadet der Regelung in Absatz 2 soll für 
die zu beurteilende Anlage die Genehmigung wegen einer Überschreitung der Immissionsricht-
werte nach Nummer 6 aufgrund der Vorbelastung auch dann nicht versagt werden, wenn dau-
erhaft sichergestellt ist, dass diese Überschreitung nicht mehr als 1 dB(A) beträgt. Dies kann 
auch durch einen öffentlich-rechtlichen Vertrag der beteiligten Anlagenbetreiber mit der Über-
wachungsbehörde erreicht werden.“ 

Im Sinne von [II] beträgt die Überschreitung des nächtlichen Immissionsrichtwertes durch die 
Gesamtbelastung an den IP MP3 und MP4 nicht mehr als 1 dB. 

Da die TA Lärm [II] nur für die Genehmigung von technischen Anlagen entsprechend BImSchG 

[III] ausschlaggebend ist, kann die Zulässigkeit einer Wohnbebauung nicht abschließend be-
wertet werden. Dies obliegt der genehmigenden Behörde. 
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4 Zusammenfassung 

Die windtest grevenbroich gmbh (wtg) erhielt 2018-03-14 von dem Melatener Sträßchen Be-
triebs GbR den Auftrag zur Erstellung eines Gutachtens zur Ermittlung der zu erwartenden 
Schallimmissionen für das Neubaugebiet "Am Melatener Sträßchen", Gemarkung Waldfeucht, 
verursacht durch 28 Windenergieanlagen (WEA) sowie dem Gewerbegebiet Bocket und die in 
Planung befindliche Kartoffellagerhalle. 

Die Berechnungen sollen Auskunft darüber geben, ob von der gegenständlichen, schalltechni-
schen Belastung schädliche Umwelteinwirkungen durch Geräusche gemäß TA Lärm [II] ausge-
hen können. 

Hierbei ist anzumerken, dass die TA Lärm [II] beim Zubau der Immissionsorte und nicht beim 
Zubau der genehmigungsbedürftigen Anlagen Anwendung findet. 

Die Bestimmung der Gesamtbelastung durch zu berücksichtigende Anlagen am Standort, er-
folgt gemäß TA Lärm Kapitel 3.2.1, Abs. 6, anhand von vorliegenden schalltechnischen Gut-
achten. 

Die Berechnungen erfolgten gemäß DIN ISO 9613-2 frequenzabhängig, als detaillierte Progno-
se für freie Schallausbreitung mit Berücksichtigung einer schallharten Reflektion am Boden 
entsprechend dem Interimsverfahren. 
 

Unter Berücksichtigung der Gesamtbelastung und der oberen Vertrauensbereichsgrenze in den 
verwendeten LWA der WEA wird an den Immissionspunkten MP1, MP2, MP5, MP6, MP7 und 
MP8 der Immissionsrichtwert für den Beurteilungszeitraum „Nacht“ eingehalten.  

Unter Berücksichtigung, dass die Kartoffellagerhalle nicht mehr als 38 dB an den Immissions-
punkten MP3 und MP4 verursacht, wird an den IP MP3 und MP4 der Immissionsrichtwert für 
den Beurteilungszeitraum „Nacht“ eingehalten. 

Es wird versichert, dass das Gutachten unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen und 
dem aktuellen Stand der Technik erstellt worden ist. 

Grevenbroich, 2018-05-24 

 

 

Dipl.-Ing. Florian Schmidt 
Projektmanager 
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5.2 Verzeichnis der verwendeten Formelzeichen und A bkürzungen 

BImSchG - Bundes-Immissionsschutzgesetz - 
Bv - Bauvorhaben - 
cmet - Meteorologische Korrektur dB 
co - Meteorologischer Faktor dB 
∆Lr  - Pegeldifferenz  dB 
GB - Gesamtbelastung - 
IP - Immissionspunkt(e), bzw. Immissionsort(e) - 
IRW - Immissionsrichtwert(e) dB 
KI - Impulshaltigkeitszuschlag dB 
KTN - Tonhaltigkeitszuschlag dB 
Lm - Prognostizierter Beurteilungspegel dB 
Lo - Obere Vertrauensbereichsgrenze des Beurteilungspegels dB 
LWA - Immissionsrelevanter Schallleistungspegel (A-bewertet) dB 
OVG - Obere Vertrauensbereichsgrenze dB 
σges - Gesamtstandardabweichung der Prognose  dB 
σR - Standardabweichung der Messergebnisse dB 
σP - Produktionsstandardabweichung, Produktstreuung  dB 
σProgn - Standardabweichung der Prognosegenauigkeit dB 
SP - Schallprognose - 
TR - Technische Richlinie - 
VB - Vorbelastung - 
WEA - Windenergieanlage(n) - 
WKA - Windkraftanlage(n) - 
wtg - windtest grevenbroich gmbh - 
z - Standardnormalvariable - 
ZB - Zusatzbelastung - 
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5.3 Bearbeitungsverlauf 
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5.6  Ergebnisse der Vorbelastung der WEA 

 
Abbildung Anhang 1: VB Hauptergebnis, Seite 1 
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Abbildung Anhang 2: VB Hauptergebnis, Seite 2 
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Abbildung Anhang 3: Vorbelastung WEA, Kartendarstellung 
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Abbildung Anhang 4: Vorbelastung WEA, Kartendarstellung - "Am Melatener Sträßchen" 
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5.7 Oktavbanddaten der Vorbelastung 

WEA WEA WEA
Lwa Lwa Lwa
OVG OVG OVG

Frequenz Lwa Norm Lwa ref Lwa ref + OVG Frequenz Lwa Norm Lwa ref Lwa ref + OVG Frequenz Lwa Norm Lwa ref Lwa ref + OVG
63 Hz -20.3 82.7 84.2 63 Hz -20.3 82.6 84.1 63 Hz -20.3 78.4 79.9

125 Hz -11.9 91.1 92.6 125 Hz -11.9 91.0 92.5 125 Hz -11.9 86.8 88.3
250 Hz -7.7 95.3 96.8 250 Hz -7.7 95.2 96.7 250 Hz -7.7 91.0 92.5
500 Hz -5.5 97.5 99.0 500 Hz -5.5 97.4 98.9 500 Hz -5.5 93.2 94.7

1000 Hz -6.0 97.0 98.5 1000 Hz -6.0 96.9 98.4 1000 Hz -6.0 92.7 94.2
2000 Hz -8.0 95.0 96.5 2000 Hz -8.0 94.9 96.4 2000 Hz -8.0 90.7 92.2
4000 Hz -12.0 91.0 92.5 4000 Hz -12.0 90.9 92.4 4000 Hz -12.0 86.7 88.2
8000 Hz -22.9 80.1 81.6 8000 Hz -22.9 80.0 81.5 8000 Hz -22.9 75.8 77.3

103.0 104.5 102.9 104.4 98.7 100.2

WEA NH: 140 m WEA NH: 140 m WEA NH: 119 m
Lwa Lwa Lwa
OVG OVG OVG

Frequenz Lwa Norm Lwa ref Lwa ref + OVG Frequenz Lwa Norm Lwa ref Lwa ref + OVG Frequenz Lwa Norm Lwa ref Lwa ref + OVG
63 Hz -20.3 84.4 85.9 63 Hz -20.3 83.1 84.6 63 Hz -20.3 84.5 86.0

125 Hz -11.9 92.8 94.3 125 Hz -11.9 91.5 93.0 125 Hz -11.9 92.9 94.4
250 Hz -7.7 97.0 98.5 250 Hz -7.7 95.7 97.2 250 Hz -7.7 97.1 98.6
500 Hz -5.5 99.2 100.7 500 Hz -5.5 97.9 99.4 500 Hz -5.5 99.3 100.8

1000 Hz -6.0 98.7 100.2 1000 Hz -6.0 97.4 98.9 1000 Hz -6.0 98.8 100.3
2000 Hz -8.0 96.7 98.2 2000 Hz -8.0 95.4 96.9 2000 Hz -8.0 96.8 98.3
4000 Hz -12.0 92.7 94.2 4000 Hz -12.0 91.4 92.9 4000 Hz -12.0 92.8 94.3
8000 Hz -22.9 81.8 83.3 8000 Hz -22.9 80.5 82.0 8000 Hz -22.9 81.9 83.4

104.7 106.2 103.4 104.9 104.8 106.3

WEA WEA WEA
Lwa Lwa Lwa
OVG OVG OVG

Frequenz Lwa Norm Lwa ref Lwa ref + OVG Frequenz Lwa Norm Lwa ref Lwa ref + OVG Frequenz Lwa Norm Lwa ref Lwa ref + OVG
63 Hz -20.3 83.6 85.1 63 Hz -20.3 83.7 85.2 63 Hz -20.3 84.7 86.2

125 Hz -11.9 92.0 93.5 125 Hz -11.9 92.1 93.6 125 Hz -11.9 93.1 94.6
250 Hz -7.7 96.2 97.7 250 Hz -7.7 96.3 97.8 250 Hz -7.7 97.3 98.8
500 Hz -5.5 98.4 99.9 500 Hz -5.5 98.5 100.0 500 Hz -5.5 99.5 101.0

1000 Hz -6.0 97.9 99.4 1000 Hz -6.0 98.0 99.5 1000 Hz -6.0 99.0 100.5
2000 Hz -8.0 95.9 97.4 2000 Hz -8.0 96.0 97.5 2000 Hz -8.0 97.0 98.5
4000 Hz -12.0 91.9 93.4 4000 Hz -12.0 92.0 93.5 4000 Hz -12.0 93.0 94.5
8000 Hz -22.9 81.0 82.5 8000 Hz -22.9 81.1 82.6 8000 Hz -22.9 82.1 83.6

103.9 105.4 104.0 105.5 105.0 106.5Gegenprüfung

1.5

Gegenprüfung Gegenprüfung

V80-2.0 Level 0
104.0
1.5 1.5

Gegenprüfung

Eingangsdaten
E-82 E2 Level 0

103.9

GegenprüfungGegenprüfung

Eingangsdaten
N117/2400

105.0

Eingangsdaten

Eingangsdaten
V112 Level 0

104.8
1.5

Eingangsdaten
V112 Level 0

104.7
1.5

Eingangsdaten
V112 Level 2

103.4
1.5

D6/62 Level 0
98.7
1.5

Gegenprüfung

E66/18.70 Level 0
102.9
1.5

Gegenprüfung

Berechnung Oktavbänder anhand Ersatzspektum entsprechend [XI]

Eingangsdaten Eingangsdaten Eingangsdaten
MD77 Level 0

103.0
1.5

Gegenprüfung

 

Abbildung Anhang 5: Oktavbanddaten der Vorbelastung 
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5.8 Dokument [XXVI] (N149/4.500 - Mode 0, und 17) 

 
Abbildung Anhang 6: NORDEX N149 LWA Mode 0/17 (berechnet), Seite 1 
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Abbildung Anhang 7: NORDEX N149 LWA Mode 0/17 (berechnet), Seite 2 
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Abbildung Anhang 8: NORDEX N149 LWA Mode 0 (berechnet), Seite 7 
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Abbildung Anhang 9: NORDEX N149 LWA Mode 17 (berechnet), Seite 27 
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5.9 Dokument [XXVII] (REpower MD77 1500 - Level 0) 

 
Abbildung Anhang 10: REpower MD77 LWA Level 0 
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5.10 Dokument [XXVIII] (E66/18.70 - Level 0) 

 
Abbildung Anhang 11: Enercon E66/18.70 LWA Level 0 
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5.11 Dokumente [XXIX] (D6/62 - Level 0) 

 
Abbildung Anhang 12: Messbericht RWTUEV_3-3-908-1999-DB-60037 
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Abbildung Anhang 13: Messbericht RWTUEV_3-3-908-1999-DB-60036 
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Abbildung Anhang 14: Messbericht RWTUEV_3-3-908-1999-DB-60026 
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5.12 Dokument [XXX] (V112 3.000 - Level 2) 

 
Abbildung Anhang 15: Messbericht GLGH-4286 12 10112 258-A-0006-A, Seite 1 
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Abbildung Anhang 16: Messbericht GLGH-4286 12 10112 258-A-0006-A, Seite 7 
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Abbildung Anhang 17: Messbericht GLGH-4286 12 10112 258-A-0006-A, Seite 8 



windtest grevenbroich gmbh Seite 43 von 50 SP18009B1 

 

5.13 Dokument [XXXI] (V112 3.000 - Level 0) 

 
Abbildung Anhang 18: Messbericht GLGH-4286 12 10112 258-A-0003-C, Seite 1 
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Abbildung Anhang 19: Messbericht GLGH-4286 12 10112 258-A-0003-C, Seite 7 
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Abbildung Anhang 20: Messbericht GLGH-4286 12 10112 258-A-0003-C, Seite 8 
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5.14 Dokument [XXXII] (E-82 E2 Level 0) 

 
Abbildung Anhang 21: ENERCON E-82 E2 Schalleistungspegel, Seite 1 
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Abbildung Anhang 22: ENERCON E-82 E2 Schalleistungspegel, Seite 2 
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Abbildung Anhang 23: ENERCON E-82 E2 Schalleistungspegel, Seite 3 
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5.15 Dokument [XXXIII] (Vestas V80-2.0MW - Level 0)  

 
Abbildung Anhang 24: Vestas V80-2.0MW LWA Level 0, Seite1 
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Abbildung Anhang 25: Vestas V80-2.0MW LWA Level 0, Seite 3 

 


